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Die Richtlinie wurde von der Geschäftsleitung verfasst 
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Geltungsbereich und Vorwort des Unternehmens: 
 
Alle Niederlassungen der Klaus Thormählen GmbH und alle bei der Klaus 
Thormählen GmbH in Deutschland unter Vertrag stehenden Beschäftigten, sowie 
der Tochtergesellschaft TSG Track Service GmbH und derer Beschäftigten. Auch 
externe Mitarbeiter und andere Auftragnehmer (Nachunternehmer) sind zur 
Einhaltung der Grundsätze der Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet. 
  
 
Grundsatzerklärung zur Nachhaltigkeitsstrategie 
 
Die Verantwortung für die Umsetzung dieser Grundsatzerklärung wird von der 
Geschäftsleitung gesteuert. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Bereich des 
Unternehmens sich über die eigene Verantwortung für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsinitiative im Klaren ist. Wirtschaftlicher Erfolg kann dauerhaft nur 
im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft stehen. Die Einhaltung dieser 
Grundsätze erklären wir daher zum Unternehmensziel. Unsere Grundsatzerklärung 
zur Nachhaltigkeit sowie unsere Richtlinien zur Nachhaltigkeit stehen im Einklang 
mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, den 
Menschenrechten der Chara der Vereinten Nationen, sowie allen gültigen Gesetzen 
und Verordnungen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und 
den Richtlinien zur Nachhaltigkeit der Deutschen Bahn (DB InfraGo AG). 
Diese Grundsatzerklärung wird von der Geschäftsführung regelmäßig auf 
Aktualität überprüft (mind. einmal pro Jahr) und an alle Mitarbeiter kommuniziert 
und die Inhalte in den regelmäßigen Mitarbeiter-Schulungen abgedeckt. 
 
Ziele und Umsetzung 
 
Zur Umsetzung und Überwachung unserer Nachhaltigkeitsziele werden die 
wesentlichen Kriterien in Richtlinien zusammengefasst und in die bereits 
vorhandenen Managementsysteme zur Qualitätssicherung und Arbeitssicherheit 
integriert. In diesen Richtlinien werden qualitative und quantitative Ziele und deren 
Zielerreichung beschrieben. Die Überwachung und Verfolgung im Sinne einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse erfolgt im Rahmen regelmäßiger 
Audits. Die Geschäftsführung berichtet im Rahmen des Lageberichts zum Jahres-
abschluss über den Stand der Umsetzung. Der Jahresabschluss wird durch einen 
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Wirtschaftsprüfer gem. § 317 HGB geprüft und der daraus resultierende Bericht 
wird im Handelsregister veröffentlicht. 
 
Verstöße und Hinweisgebersystem 
Die Nichteinhaltung und Verstöße gegen Inhalte dieser Grundsatzerklärung und 
der zugehörigen Nachhaltigkeits-Richtlinien sollten von den Mitarbeitern sofort 
den jeweiligen Vorgesetzten gemeldet werden und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden. 
 
Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter oder auch beteiligte Dritte (bspw. 
Mitarbeiter der Nachunternehmen) Verstöße gegen diese Grundsatzerklärung und 
die zugehörigen Nachhaltigkeits-Richtlinien unmittelbar an die Geschäftsführung 
richten, oder über das bestehende Hinweisgebersystem. Soweit vom Hinweisgeber 
gewollt kann auch Anonymität für den Hinweisgeber garantiert werden. Das 
Hinweisgebersystem wird deswegen von dritter Stelle (extern) bereitgestellt 
(Gütezert GmbH): 
E-Mail: meldestelle@guetezert.de 
Telefon: +49 611 99948 18 
 
 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift  
Geschäftsführung 


